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 Veröffentlicht am 28.04.2016

Norm

ZPO §57

1. ZPO § 57 heute

2. ZPO § 57 gültig ab 01.05.1983 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 135/1983

Rechtssatz

Wenn schon die Voraussetzungen des § 57 Abs 1 letzter Halbsatz ZPO gegeben sind, dem Kläger also eine vom Gericht

verp>ichtend zu beachtende staatsvertragliche Befreiung von der Kautionsp>icht zugutekommt, sind die Ausnahmen

n a c h § 57 Abs 2 ZPO nicht mehr zu prüfen; dies lässt auch keinen Raum für die Feststellung allfälligen

Vollstreckungsverhaltens des fremden Staates.Wenn schon die Voraussetzungen des Paragraph 57, Absatz eins, letzter

Halbsatz ZPO gegeben sind, dem Kläger also eine vom Gericht verp>ichtend zu beachtende staatsvertragliche

Befreiung von der Kautionsp>icht zugutekommt, sind die Ausnahmen nach Paragraph 57, Absatz 2, ZPO nicht mehr zu

prüfen; dies lässt auch keinen Raum für die Feststellung allfälligen Vollstreckungsverhaltens des fremden Staates.
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